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BUNDES MINISTERIUM 
FüR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN -

Zl .. 503 .. 08 .. 00/1 ... 11.,1/80 

Schr::Lftlicht~ .Anfrage der Abgeordneten 
~um Nati.onalrat Dr .. ETTHAl'ERI) Dro 
REISSER, Dr" ERr·1ACOP.A und Genossen 
betireffend. ilr:m.erwährende Neutralität 
und ~ilitärische Rüstung 
(Zl .. 455/J-NR/1980 yom 21,,301980) 

Beilagen (5-fach) 

An den 

W1EN, 

3 1(1{ lAB 

f980 -O~- 08 
zu ttSSIJ 

Herrn Präsidenten des Nationälrates 

Parlament 
1017 Wien 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr o ETTMAYER und Ge­
nossen haben am 210301980 unter der Nro 455/JoNR/80 an mich 
eine schriftliche Anfrage betreffend immerwährende Neutrali­
tät und militärische Rüstung gerichtet\) welche den folgenden 
\/ortlaut hat ~ 

"1) Hegt der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
immer noch ZweifelS) ob Österreich .seinen militärischen 
Verpflichtungen als. immerwährend neutraler Staat im 
gebotenen Ausmass nachkommt ? 

2) Wodurch wurden diese Zweifel zum Zeitpunkt des Referates 
begründet und in welchem Ausmass sind die Voraussetzun­
gen da.für gleich geblieben bzwo geändert ? 

3) In welchem Verhältnis stehen die Anstrengungen öster­
reichs zur Sicherung der Lufthoheit zu den entsprechen­
den Anstrengungen der Schweiz und Schwedens in den 
Jahren 1978 und 1979 1" 

Ich bee.r...re mich\) diese Anfrage wie folgt zu. beantworten: 

Zu 1) und 2)x 
Die VOll den Fragestellern wiedergegebenen Ausführungen ent­

stammen einem im Jahre 1967 in wissenschaftlichem Rahmen ge-
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haltenen und vornehmlich der Forschung gewidmeten Referat, 
in dem auf die zu dieser Zeit gegebenen Verhältnisse Bezug 
genommen wurde. 

Im Hinblick auf die seit damals erfolgten bedeutsamen 
Entwicklungen im Bereich der österreiChi"schen Aussen- und 
Landesverteidigungspolitik und dis nunmehr wesentlich ge­
änderten Umstände können aus diesem Referat für die Gegen­
wart keine wie immer· gearteten Schlussfolgerungen gewonnen 
werden. 

Heutekannnit recht angenommen werden, dass Österreich 
seine Verpflichtungen als immerwährend neutraler Staat voll 
erfüllt. 

Zu 3): 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in die Zu­
ständigkeit des BundesmiDisteriums für Auswärtige Angelegen­
heiten. 

Wien, am·3. April 1980 

Der Bundesminister 

für gelegenheiten: 

( 
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